
Hubert ermans

Dıie Zukunft der katholischen Schule 1n Deutschland

Betrachtet Inan Ansatz, Entwicklung un: Stand der schulpolıtischen Auseinander-
SeELZUNgCN 1n den verschiedenen deutschen Ländern, zeıgt sıch als überall yleiches
Kernproblem ıne Konkurrenzlage 7zwıischen dem SOZSCNANNIEN „kontessionellen“ Eltern-
recht (auf treie Wahl 7zwıschen verschıiedenen Arten der öftentlichen Pilichtschule, also
zwischen katholischen oder evangelischen Bekenntnis- oder „Christlichen“ un!: anderen
Gemeinschaftsschulen), dem Gleichheitsgrundsatz 1im Sınn der Verfassungen, spezıiell in
der Form des Anspruchs auf Gleichheit der Bildungschancen, un den Forderungen
und Möglichkeiten der Schulorganisatıion. Das Elternrecht steht zumiındest 1n seiner
bisher üblichen tatsächlichen Handhabung plötzlich in Konflikt mM1t Ansprüchen
kontessioneller Mınderheıten, die sıch ebentalls auf die Grundrechte der Glaubens-,
Gew1ssens- und Bekenntnisfreiheit stutzen.

Der Grund für diesen Konflikt 1St offenkundig. Solange Gesellschaft un: Schul-
erzieher sıch darın ein1g 11, da{ß ein „geordneter“ Schulbetrieb, das heißt ıne VO

Anspruch des Allgemeinwohls und der Pädagogik her sinnvolle un ausreichende
Schulbildung 0S 1n einer einklassıgen Schule für Kınder 7zwıschen un Jahren
möglıch sel, und solange gerade 1n den Ländern, die hier geht Baden-Würt-
temberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dieser Zustand Ver-

tassungsmäßig und, w1e iın Bayern un der Pfalz, 7zusätzlich noch durch Artıikel des
Bayerischen Konkordats VO 29 1924 gesichert und die Mehrzahl aller Schulen
„wenı1g“ gegliedert, das heißt e1n- bıs höchstens dreiklassıg WaLfl, konnte selbst ine
verhältnismäßig schwache Minderheıit ıne Schule der VO ıhr gewünschten Art erhal-
ten, die 1n ihrem Ausbau un ihrer Leistungsfähigkeit nıcht hınter dem Durchschnitt
der Schulen der Mehrheit zurückblieb.

Gerade hierin 1STt aber spatestens selit dem Hamburger Abkommen Z Vereinheit-
lıchung auf dem Gebiet des Schulwesens VO 28 Oktober 1964 der entscheidende
Wandel eingetreten. Das Abkommen geht VO der Voraussetzung AausS, dafß mıindestens
die das Dn gyegebenentalls Schuljahr verlängerte Oberstute der bisherigen Volks-
schule, die SOZCNANNLE Hauptschule, die MIt dem Schuljahr beginnt und dort bereits
den Pflichtunterricht in eıner Fremdsprache vorsieht, 1n einzelne Klassenstuten geglie-
dert ISt. Obwohl heute VO namhaften Pädagogen die Auffassung vertretien wiırd, dafß
die schematische Gliederung in Jahrgangsklassen keineswegs das Optimum des erziehe-
riısch Wünschenswerten sel, hat sıch doch den Fachleuten des Schulwesens die Auf-
Tassung durchgesetzt, da{fß mindestens tür die Schuljahre bis die Jahrgangsgliede-
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rung durchgeführt werden soll und dafß allenfalls die Schuljahre und als SORE-
anntftfe Erprobungsstute zusammengefafst werden können. Die Rücksicht auf den be-
stehenden Lehrermangel un der vernünftige Eınsatz der hohen Ainanzıellen Miıttel
für den Schulbau erfordert, da{fß 7zumindest die einzelnen Jahrgangsstufen 1n voller
Klassenstärke, das heißt mi1t durchschnittlich bıs Kındern besetzt sind. Soll 1m
Hınblick auf ine diferenzierende Begabungsförderung SOgENANNLTEF Kern- und Kurs-
unterricht 1n Leistungsgruppen erteilt werden, 1STt datür das Vorhandensein VO  5

Parallelklassen jeder Jahrgangsstufte Mehrzügigkeıt! fast unabdingbar.
Schon ine einzügıge Hauptschule arn also sinnvoll LLUL für ıne Schülerzahl VO  3

mıindestens 120 bıs 150, ine weIl- und mehrzügige für ein entsprechendes Vielfaches
davon errichtet werden. Diesem Anspruch wird 1Ur eın Teil der bestehenden Volks-
schuloberstutfen gerecht. In Nordrhein-Westfalen, dem Land MI1t der durchschnittlich
oyrößten Verstädterung und Siedlungsdichte, noch 1965 34,/ aı aller Volks-
schulen für die Jahrgänge bıs LLUT e1N- bıs dreiklassig, hingegen DUr Z V, acht-
und mehrklassıg. Das bedeutet, da{fß für wahrscheinlich vier Fünttel aller bestehenden
Volksschulen die Oberstuten zusammengetafst werden mussen, die aupt-
schulen errichten. Wenn dabei auch 1in den Stiädten die Schulwege erträglich
bleiben sollen, ergıbt sıch häufıg die Notwendigkeit, Schulen verschiedener Bekennt-
nısse oder Bekenntnis- un Gemeinschaftsschulen 7zusammenzufassen.

Wıe sol] dabeji vertfahren werden, WENN der Elternwille für die Wahl der Schulart
der Hauptschule bestimmend seıin so11? Wünschen dıie Eltern der jeweiligen Bekenntnis-
mehrheit ine Schule ihres Bekenntnisses, geräat die Minderheit 1n die LaSe ıhre
Kinder der Schule der Mehrheit ARat  en müussen, se1l denn, S1e hätte in CI-

reichbarer un 7zumutbarer Entfernung 1ıne Hauptschule des eiıgenen Bekenntnisses ZUr

Verfügung. Abgesehen davon, da{ß der letzte Fall verhältnismäßig celten se1in wird,
MUu be; der Zumutbarkeit eınes Schulweges auch folgendes beachtet werden:

Es 1St richtig, daß für zehnjährıige Realschüler oder Gymnasıasten se1it ceh un: je
weıte un: nıcht ungefährliche Schulwege oder Fahrten ZUr Schule 1n auf CHOMMEN
werden. Der Schlu{ß jedoch, Gleiches se1 auch den Hauptschülern e1ınes Minderheits-
bekenntnisses ZUZUMUTCN, vergißt, da{ß die Hauptschule Pflichtschule 1STt und deshalb
der Besuch nıcht mM1t Kosten für die Eltern verbunden se1n darf; das heißt, WO die
Schulwege Z Hauptschule nıcht Fuß zurückgelegt werden können, mussen entft-

weder kostenfreie Schulbusse eingesetzt, oder die BAlr Osten aut den allgemeıinen
Verkehrsmitteln mussen erStattier werden. Wenn und solange nıcht iıne der beiden
Bedingungen erfüllt ISt; wird die Minderheit unzulässig diskriminiert oder aktisch
zZzu Besuch der Schule des Mehrheitsbekenntnisses CZWUNSCNH.

ber auch dort; 1LL1UT bestehende Kontessionsschulen desselben Bekenntnisses —

sammengefaßt werden, 1St dıe Minderheıt betroftfen, WCCNN ıhre Kinder diese Schulen
bereits mangels eigener esuchen mußten un W E1 S1e eınen namhatten Anteil der
Schüler stellt. Man raucht dabei SAl nıcht die seltenen, geradezu yrotesken Fälle

denken, das Konfessionsverhältnis im Schulbezirk ausgeglichen 1St, daß ine
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Schule des eınen Bekenntnisses 1n einzelnen Schuljahren oder SO  Q  a über mehrere Jahre
hinweg VO  =) einer Mehrheıit VO  3 Schülern des anderen Bekenntnisses besucht wird.
Selbst Minderheitsanteile VO  - bıs 40 f genugen nıcht, 1n jedem Fall, auch
be1 einer großräumigen Zusammenfassung, ıne eigene Hauptschule erhalten.

Die Haltung der Kirchen

Da 1U  - 1n den Ländern beziehungsweıse Landesteilen mıiıt verfassungsrechtlich VeOeTI-

ankertem „konfessionellem“ Elternrecht 1mM Durchschnitt überall der evangelische Volks-
tei] 1n der Minderheit 1St, wird verständlich, weshalb breıiteste evangelische Kreise
und tast alle beteiligten evangelischen Landeskirchen sıch die oben geschilderten
Konsequenzen AUuSs der Koppelung VO  - großräumiger Schulzusammenfassung un:

Durchsetzung des Elternrechts der katholischen Mehrheit be1 der Bestimmung der
Schulart AT Wehr sSeEtrzZenNn. Wenn dabei auch der Wounsch nach Wahrung der „Parıtät“
der nıcht L1LUL rechtlichen, sondern auch effektiven Chancen 1n der Organisatıon des
öftentlichen Schulwesens ein starkes Motiv 1St, annn doch iıcht bestritten werden,
daß eın tatsächlicher Zwang für die evangelischen Eltern, iıhre Kinder ın katholischen
Bekenntnisschulen VO  3 ausschließlich katholischen Lehrern nach den relig1ösen un
sittlıchen Grundsätzen des katholischen Glaubens unterrichten un erziehen lassen!,
MI1t der Gewissenstreiheit un dem Elternrecht nıcht vereinbar ware.

Eın solches Ansınnen die evangelische Seıte Zhadgı auch nıcht damıt begründet
werden W1e 1mM baden-württembergischen Schulstreit seitens der Ordinarıate Rotten-

burg un: Freiburg veschehen daß Inan cselbst bereit sel, katholische Kinder eher 1n

evangelischen Bekenntnisschulen als 1n Gemeinschaftsschulen unterrichten lassen. Da
in der Gemeinschaftsschule, w1e S1e heute praktisch überall in ede steht, entsprechend
dem Konfessionsverhältnis der Schüler Lehrer beider Bekenntnisse, also auch katholische
Lehrer unterrichten, enthält dieser Standpunkt die 7zusätzliche Annahme, der Unter-
richt durch Lehrer beider Bekenntnisse gefährde die christliche Glaubenssubstanz ihrer
Schüler mehr als dıe ständıge un ausschließliche Konfrontation mi1t den Anschauun-
SCH und Verhaltensweisen der anderen Konfession. Gerade diese Voraussetzung wiırd
aber VO  - der evangelischen Seıte nıcht geteilt. Sıe sieht 1n der einselt1g katholischen
Erziehung iıhrer Kiınder die oröfßte Gefahr für deren evangelische Haltung. Nach Van-

gelischer Überzeugung 1sSt zudem die „christliche“ Gemeinschaftsschule den Angehöri-
SCn aller Bekenntnisse „zumutbar“, W as allerdings die katholische Amtskirche AusSs

Gründen, über die noch sprechen 1St, ablehnt.
Wır stehen infolgedessen VOT der Tatsache, da{ß nıcht 1LLUTr die evangelischen Kirchen-

leitungen offen dafür eintreten, die Hauptschule 1LUT noch als „christliche“ Gemein-

So die Verfassungstexte VO'  —} Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Württemberg-
Hohenzollern.
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schaftsschule führen, sondern daß, W1e zahlreiche Antragsverfahren ergeben haben,
die evangelische Elternschaft Sanz überwiegend bereit iSt; auf die evangelische Be-
kenntnisschule ZUgunNsten der christlichen Gemeinschaftsschule verzıchten. 1eweıt
dabeji angesichts der zugespitzten theologischen Auseinandersetzungen 1mM evangeli-
schen Bereich auch der Zweitel ine Rolle spielt, ob heute überhaupt noch evangelısche
„Bekenntnis“-Schule möglıch sel, Mag dahingestellt leiben.

Fur dıe Schulwirklichkeit bedeutet das ıne tiefgreifende AÄnderung. Es 1St OTauUus-

zusehen, dafß 1n verhältnısmäßig kurzer elit die Zahl der heute noch bestehenden
evangelıschen Bekenntnisschulen abgesehen VO  w ıcht voll gegliederten Grundschulen
VOIr allem in dünner besiedelten Bereichen mehr un: mehr schrumpfen wird, weiıl
die evangelischen Eltern, ımmer das möglıch 1St, die Umwandlung 1n christliche
Gemeinschaftsschulen betreiben werden. Man mu{ ohnehin wıssen, daß schon bisher
die Gemeinschaftsschulen praktiısch ın einer Vielzahl VO  e Fällen evangelische Schulen
sind; FE 1965 1in den Gemeinschaftsschulen 1n Nordrhein-Westfalen 60,2 AF

der Schüler un L W der Lehrer evangelısch, w1e überhaupt eın starkes Drittel
aller evangelischen Schüler damals schon Gemeinschaftsschulen esuchte. Selbst wenn

keine Änderungen des gegenwärtigen Rechtszustandes erfolgen sollten, 1St MI1t Sicher-
eıt abzusehen, dafß schon bald neben Gemeinschaftsschulen oder „Christlichen“ (S6-
meinschaftsschulen 1Ur noch katholische Bekenntnisschulen bestehen werden.

Es lıegt autf der Hand, da{ß dies Zanz allgemeın den Eindruck hervorrufen muß, als
ob sıch die Katholiken autf einem wichtigen Teilgebiet des Schulwesens 1ın ein Getto
zurückzögen. Man übersieht dabei, daß die Gewissenstreiheit Ja gerade darin ihren
Ausdruck findet, dafß nı1ıemand CZWUNSCH werden kann, sıch 1in Fragen des Gewissens
einer ırgendwıe herrschenden Meınung unterwerten, zumal WECeNN 1ın der Lage ist,
iıne Entscheidung MmMI1t vernünftigen, allgemein einsichtigen Gründen belegen.

Nun wırd VO  e} 1emandem ernsthaft bestritten, dafß die Schule nıcht 11UT 1ssen und
Können vermitteln, sondern auch Erziehung un Persönlichkeitsbildung betrei-
ben hat2 Niıcht LLUT katholische Überzeugung, sondern geltendes Verfassungsrecht 1n
der Bundesrepublik (Art Abs GG) 1St der Primat des elterlichen Erziehungsrechts,
demgegenüber alle anderen Erziehungsträger 1LUFr unterstützend un: allein be] fest-
gestelltem Erziehungsversagen der Eltern ersatzweıse tätıg werden. Daraus ergibt sich
unausweiıchlich die Folgerung, dafß die Schule, sSOWeılt S1e erzieherisch tätıg wiırd, nıcht
berechtigt seın kann, der elterliıchen Erziehung entgegenzuwirken. Vielmehr annn das
Optimum der Erziehungsmöglichkeit 1LLUTr erreicht werden, WECINN elterliche und Schul-
erziehung VO  3 der gleichen Einheit eınes Weltbildes un: Erziehungszieles ausgehen.

Dafß für katholische Kinder dieses Optimum gegeben 1St, WenNnn die Schule „dıe 6”
menschliche Kultur auf die Heıilsbotschaft ausrichtet, da{fß die Erkenntnis,

welche die Schüler allmählich VO  a} der Welt, VO Leben un VO Menschen yewıinnen,

DA AÄArt. 131 bs. 1 un: Bayerische Verfassung, Art F Abs Verfassung VO  —3 Baden-Württemberg,
Art Abs Verfassung VO'  .} Nordrhein-Westfalen, Art 32 Verfassung VO  3 Rheinland-Pfalz.
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durch den Glauben erleuchtet wird“ 1St für einen Katholiken selbstverständlich. Wenn

1n diesem Sınn für die „katholische“ Schule eintritt, 1STt das VO Standpunkt des
relıg1ösen wie des pädagogischen Gewissens auch dann unangreifbar, WEeNnN alle übrige
Welrt anderer Meınung ware. Deshalb 1st ein durchaus wichtiges Anlıegen der Katho-
liken und der katholischen Kırche, 1n einem freiheitlichen Rechtsstaat die Möglichkeit

haben, iıhre Kınder einer solchen katholischen Schule anNnzZzuvertirauen.

Katholische Schule un katholische Bekenntnisschule

Die Schwierigkeit, die zugleich auch ständigen Anlafiß iınnerkatholischen Me ı-
nungsverschiedenheiten X1Dt, 1St 19808  j die, ob die staatliche beziehungsweise öftentliche
katholische Bekenntnisschule ıhrer Wirklichkeit un: iıhren Möglichkeiten nach mıt der
katholischen Schule 1mM Sınn der Konzilserklärung identifiziert werden kann oder über-
haupt identihiziert werden dart Wenn INa  w} die offiziellen und offizıiösen
Erklärungen der deutschen Bischöte ZUTr Schulfrage beim Wort nımmt, scheıint die
Kırche biıs heute VO  e der Ildentität auszugehen, obwohl S1e zugibt, da{fß die Wirklichkeit
sich durchaus nıcht in allen Fällen MIt der Idealvorstellung deckt In der JTat ware

kurzschlüssig, AUuUS der bloßen Tatsache des Auseinanderfallens VO  } Ideal und Realıtät
schon den Schlu{fß zıehen, 11a  - musse aut eine vorhandene Einrichtung einfach des-
halb verzichten, weıl S1ie dem erstrebten Vorbild ıcht entspreche. iıne difterenzierte
Betrachtung des Sachverhalts ergıbt vielmehr folgendes:

Die öftentliche katholische Bekenntnisschule kam 1m Durchschnitt dem Zielbild der
katholischen Schule lange un: überall dort sehr nahe, S1€e in einem ungebroche-
nen katholischen Gesamtmiıilıieu stand. Sa diesem Miılieu gehört nıcht 11ULT die siedlungs-
mäßıige Geschlossenheit eines katholischen Raumes, sondern die 1m allgemeınen Lebens-
vollzug bestätigte Anerkennung der Kırche als Mittelpunkt katholischen Lebens. Ob-
ohl dies n1ıe mıiı1ıt etzter Evıdenz beweisen ist, annn INan doch begründet anneh-
INCNMN, da{fß mindestens bıs die Schwelle des ersten Weltkriegs das Bewußtsein der
deutschen Katholiken VO  ’ einer Überzeugung dieser Art un nıcht VO  ; bloßer npas-
SUuNg TIradition un spezielle Umwelt gepragt W ar. Seitdem hat sıch unbestreitbar
das Verhältnis 7zwischen „statistischen“ un WE INa  - das ZUFE Abkürzung un: ohne
Werturteil aAgCIl dart „Glaubens“-Katholiken ganz wesentlich Ungunsten der
letzteren verschoben. Man kommt der Wahrheit ohl z1iemlich nahe, WE in  = für
die Gegenwart davon ausgeht, da{ß die statistischen Katholiken 1n der Mehrzahl sind
und da{flß bei ihnen die wirkliche Beziehung Glauben und Kirche VO  - bloß außerer
Nachlässigkeit über eın traditionell bestimmtes Gelegenheitschristentum (Kindertaufe
und -kommunion, Trauung, Begräbnis) bıs völliger Beziehungslosigkeit reicht.

Konzilserklärung ber die dxristliche Erziehung, Nr
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Dieser Zustand konnte un: annn nıcht ohne Auswirkung auf die öftentliche Be-
kenntnisschüle Jleiben: als Pflichtschule 1St S1e wehrlos der Statistik ausgeliefert. Der
Staat annn ja SAr nıcht anders als jeden, der VO  w} katholischen Eltern abstammt un
iıcht nachweislich AaUus der Kirche ausgetreten iSt, ob Schüler oder Lehrer, für seine EeNT-

sprechenden Einrichtungen als katholisch 1n Anspruch nehmen. 50 Zu also auch heute
noch 1ine öftentliche katholische Bekenntnisschule entsprechenden Umständen
katholische Schule se1n kann, wahrscheinlich un: durch viele Beobachtungen belegt
1St C5D, da{fß die Bandhbreite des statistischen Christentums VO  3 voller Überzeugung
bıs völligem Agnost1izısmus heute sehr oft ıhr Gesicht bestimmt.

Die eigentliche Crux der katholischen Bekenntnisschule 1St aber das Problem der
Zwangsminderheiten. Es 1St eben völlig anderes, ob ungläubige oder anders-
oy]äubige FEltern ihre Kinder Aaus freiem Entschluß einer katholischen Schule 11Ver-

trauen, oder ob S1IE AaUusSs rechtlichen oder tatsächliche Gründen ıcht VO  ' der Kırche,
aber VO Staat dazu SCZWUNSEC werden. Im ersten Fall nehmen die Eltern AUS

eigenem und wahrscheinlich wohlüberlegtem Entschlufß 1n Kauf, da{ß ıhr Kınd der
speziıfısch katholischen Atmosphäre AauUSgESETZT wird; 1st deshalb NUrLr ine Frage des
Taktes VO  } Eltern un Miıtschülern, 1n welcher Art aut die Anwesenheıiıt un die Fın-
stellung des Andersgläubigen Rücksicht o  IN wird. Im Zzweıten Fall handelt
sich nıcht mehr ine Taktfrage, sondern eınen 1n den Grundrechten veranker-
ten Anspruch der Minderheıit, da{ß im mUnterricht auf ıhre VO  . der Mehrheit
abweichenden relıg1ösen Überzeugungen Rücksicht z  IIN wird. Die Praxıs be-
weıst, daß VOr allem bei stärkeren Minderheiten Ööftentlichen Bekenntnisschulen dıe
Neigung weıt verbreitet iSt, schon 1in der Auswahl der Lehrbücher, aber auch bei der
Behandlung des Lehrstofts 1im allgemeinen Unterricht dıe Eigenheıten des Mehrheits-
und Minderheitsbekenntnisses weitgehend tabuisieren.

Die Minderheitenlehrer

Besonders problematisch wiıird aber, der Minderheitenfrage einer öftent-
lıchen Bekenntnisschule durch die Bestellung oder Anstellung sogenannter Minder-
heitenlehrer Rechnung getragen wird. Da{iß klaren Vertassungsbestimmungen‘

öffentlichen Bekenntnisschulen auch Lehrer des Minderheitsbekenntnisses tätıg sind,
1St Sa nıchts u  9 war allerdings bisher ine auf verhältnismäßig wenıge Fälle be-
schränkte Verwaltungsübung. Die kritische Grenze wurde erreicht, als 1n das NECUC

bayerische Schulgesetz ausdrücklich eın Anspruch der Minderheit aut die Bestellung
VO  w Lehrern ihres Bekenntnisses aufgenommen wurde, die aber nıcht 1Ur den lehrplan-
mäßigen Religionsunterricht für die Miınderheit, sondern auch anderen Unterricht für

Art. 135 Abs ayer. Verfassung, Art. J bs. 4 Verfassung VO  3 Nordrhein-Westfalen, Art. 29
Abs atz Verfassung VO:  3 Rheinland-Ptftalz.
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alle Schüler der Schule erteılen haben, un als 1n den Auseinandersetzungen über
die Schulfrage 1n Rheinland-Pfalz die CHU das yleiche beabsichtigte.

Wenn diese Instiıtution des Minderheitenlehrers verwirklıcht wird, dann darf doch
ohl MI1t vollem Recht gefragt werden, worin sıch noch de facto iıne Bekenntnisschule
mM1t Minderheitenlehrer VO einer christlichen Gemeinschaftsschule 1mM heutigen Ver-
ständnıs, das heißt MIiIt gleichem Konfessionsproporz bei Schülern und Lehrern, Nnier-

scheidet. Demgegenüber stellt INan mıiıt Erstaunen fest, daß, W1e 1m Laut der inner-
bayerischen Auseinandersetzungen das 1ECUEC Schulgesetz ekannt wurde, 7zwischen
der bayerischen Staatsregierung un: dem Stuhl eın Einvernehmen erzielt wurde,
die einer solchen Übung entgegenstehenden und 1mM Wortlaut eindeutigen Bestimmungen
der Art 24 des Reichskonkordats und Art des Bayerischen Konkordats stillschwei-
gend im Sınn der uen schulgesetzlichen Regelung modifizieren.

Unterschiede der amtskirchlichen Haltung
un: ıhre Rückwirkung auf die Einstellung der Eltern und der polıtischen Gruppen

Der Unterschied 7zwischen Konkordatstext un: Konkordatspraxıs, wWw1e Be1-
spıel des Minderheitenlehrers sichtbar wiırd, geht aber tatsächlich 1e] weıter. Obwohl
das Reichskonkordat unzweifelhaft 1mM Gesamtbereich der Reichsgrenzen VO  —$ 1937/

Geltung hat, 1St nıchts darüber ekannt geworden, dafß der Vatikan seinerzeıt Schritte
die Schulgesetzgebung beziehungsweise die einschlägıgen Verfassungsbeschlüsse

in den Hansestädten, 1n Berlin, Hessen und Nordwürttemberg-Nordbaden IM-

inen hätte, die einwandfrei den Konkordatsbestimmungen über die Beibehaltung
un Errichtung katholischer Schulen 1m Wiıderspruch stehen5. Be1 den sechr kleinen
katholischen Minderheiten 1mM Norden annn die stillschweigende Hinnahme MIt Er-

wagungen der Praktikabilität erklärt werden, un: dabej MNag etw2 1n Hamburg die
Se1It langem gegebene tast 100prozentige staatliche Dotierung katholischer Priıvat-
schulen noch mitberücksichtigt worden se1in. In Hessen un Nordwürttemberg-Nord-
baden erreicht oder übersteigt der katholische Bevölkerungsanteil jedoch 33 V:,
während Niedersachsen, die Anerkennung des Reid15konkordgts VO Stuhl
durchgesetzt wurde, 1Ur 19 Katholiken aufweist.

Den katholischen Eltern einsichtig machen, daß sS1e dieser difterenzierten
Haltung der Kirche (ın verschiedenen oft unmittelbar enachbarten Diözesen) kirchen-
rechtlich im (Gew1issen verpflichtet sınd, ihre Kinder NUr katholischen Schulen anzu-

vertrauen (can. 1374 CIOC), un: da{ß ausschließlich der Ortsordinarius das echt hat,
testzustellen, ob angesichts der Verhältnisse diese strenge Verpflichtung besteht, 1St iıne

Die Schulbestimmungen des Reichskonkordats gelten nach Art. Abs atz auch 1 alten Land
Baden, da 1n Artikel . des Badischen Konkordats VO' Z 10 1932 1U die Erteilung des Religions-
unterrichts den badischen Schulen geregelt wurde.
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heute kaum noch lösende Aufgabe. Wenn 1n einem Bistum die Gemeinschaftsschule
oder die „christliche“ Gemeinschaftsschule wıderspruchslos hingenommen wırd, in
einem zweıten, womöglıch benachbarten, die durch evangelısche Minderheiten un
Minderheitenlehrer „denaturierte“ Bekenntnisschule dem Konkordatstext —
zugelassen und [012028 als katholische Schule 1m Sınn des Kırchenrechts un: der Konzils-
erklärung verteidigt wird, dann mu{ notwendig der Eindruck entstehen, daß der
amp Sar ıcht mehr die Substanz, sondern LLUT noch echt un: rechtlichen
Status geführt wiırd. Kann INa  =) da den Eltern verdenken, S1e auch dort,
noch öftentliche Bekenntnisschulen angeboten werden, für die Gemeinschaftsschule
votieren?

Im Zeıtalter eiıner ständıigen schnellen und allgemeinen Intormation durch Presse,
Rundfunk und Fernsehen sınd die Eltern zudem nıcht bloß auf iıhre unmittelbare Be-
obachtung und Erfahrung 1n Schuldingen angewılesen. In einem trüher Nnie gekannten
Maß siınd S1ie der Beeinflussung durch Interessengruppen und politische Parteıien AaUS-

ZSESCTZT, die ıcht müde werden, auf die Achillesferse der kirchlichen Haltung nam-
ich die Difterenz VO  en Diözese Diözese hinzuweisen.

Im Gegensatz dem difterenzierten Verhalten der Kirche haben die Parteien be]
aller kulturpolitischen Eıgenständigkeit der Länder ine ausgesprochene Tendenz ZUr

undesweiten Angleichung ihrer schulpolitischen Vorstellungen und Aktionen. Obwohl
die FDP 1mM allgemeinen weniıger homogen als die anderen Parteien 1St, arbeitet S1e
überall einheıtlich auf das Ziel hın, möglichst alle öftentlichen Schulen oder doch WC-

nıgstens die Hauptschule dem kontessionellen Elternrecht entziehen und durch-
gangıg siımultanisieren.

Dıie SPID, nach Ww1e VOor darauf edacht, sıch weıtere Stimmengewınne bei der katho-
lischen Wählerschaft sıchern, nuancıert iıhr Vorhaben Je nach ihrer politischen OsS1-
tiıon 1n den verschiedenen Ländern un: versucht deshalb, der Klippe des Konkor-
dats dadurch vorbeizukommen, da{(ß S1€e übrigens auch im Sınn des Godesberger Pro-
Tamms und ihrer bildungspolitischen Leıtsätze VO  3 1963 die „chrıstliche Gemein-
schaftsschule als Regelschule“ anstrebt. Dabei äßt S1e offen, ob die auf Antrag der
Eltern errichtende Bekenntnisschule als öftentliche Schule oder als Privatschule
MmMIt mehr oder weniıger starker öftentlicher Finanzierung zugelassen werden soll Sıe
konzentriert sıch ausgesprochen autf die Hauptschule, die S1e als weıtertührende Schule
mMi1t Realschule und Gymnasıum rechtlich yleichgestellt sehen wıll, während sS1ie für dıe
Grundschule mMI1t Ausnahme VO  ; Baden-Württemberg den Eltern die Wahl der Schul-
Aart (Bekenntnisschule oder Gemeinschaftsschule) vemäfßs dem bisherigen Rechtszustand
belassen 111

In der delikatesten Lage efindet sıch die CDW /GSL In den Stadtstaaten, in Schles-
wıg-Holstein un: Hessen 1St S1e nıe für das kontessionelle Elternrecht auf Wahl der
Schulart eingetreten, sondern 1Ur für die Zulassung un möglichst weitgehende Aat-
iıche Dotierung katholischer Privatschulen. In Bayern hat S1e EPSE 1im Schulgesetz VO  3
1966 den eftektiven Vorrang der Bekenntnisschule durch Erweiıterung der Antrags-
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möglichkeiten auf Errichtung christlicher Gemeinschaftsschulen gelockert un hat, w 1e
erwähnt, 1m Eiınvernehmen mit den Kirchen das Strenge Bekenntnisprinzip auch durch
die Zulassung VO  - Minderheitenlehrern durchbrochen. In Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz un Nordrhein-Westfalen, das Konfessionsverhältnis 1n der Parteı un
1n ihrer potentiellen WÄählerschaft katholischer Mehrheit jel ausgeglichener iSt;
wurde das oben geschilderte Problem der Minderheiten einer erheblichen Belastung
tür den inneren Zusammenhalt der Parteı, da die evangelıschen Abgeordneten durch-
WCB die Ansıicht der Kırchenleitungen un: weıter Teile der evangelıschen Elternschaft
über die Unzumutbarkeıit evangelischer Zwangsminderheiten 1n katholischen Be-
kenntnisschulen un die Zumutbarkeit der christlichen Gemeinschaftsschule für beide
Bekenntnisse teilen.

Wıe stark die Spannungen sind, zeigte siıch besonders deutlich be1 der Abstimmung
des rheinland-pfälzischen Landtags über die Änderung des Schulartikels 1n der Ver-
fassung 1967, bei der VO  w zehn evangelischen CDU-Abgeordneten sechs für
den Antrag der SPD (Hauptschule 1n der Regel christliche Simultanschule, 1LLULE auf
Antrag Bekenntnisschule) stiımmten, während we1l weıtere sıch der Stimme enthielten.
Es 1St ausgeschlossen, daß die C  = hre Einheit als Unıion zwischen Evangelischen und
Katholiken der Schulfrage willen aufs Spiel SEEZEN wird, zumal sıch dann ıhr
katholischer Teil 1n den Landesparlamenten einer Mehrheit gegenüber sähe, die,
schon nıcht für Verfassungsänderungen, doch für Gesetzesänderungen ausreicht.
Hıer können dann die Antorderungen den „geordneten“ Schulbetrieb hoch Br
schraubt werden, da{ß damıt die Möglıichkeit, das Elternrecht durchzusetzen, wesentliıch
eingeengt würde.

Ausblick

Alles deutet darauf hın, dafß schon 1n verhältnismäßig kurzer eit 1m Bereich der
öffentlichen Schulen die katholische Bekenntnisschule NUur dort ungefährdet se1n wird,

S1e ohne oder Ur M1t verschwindenden Zwangsminderheiten andersgläubiger
Schüler bestehen annn Das wiıird be1 sachgerechter Einstellung VO  e Eltern, Kirche un
Schulbehörden bei der SAanz überwiegenden Masse der Grundschulen der Fall se1n, weiıl
dort keine polıtische Parte1ı und eın Berufsverband auf durchgängıige Klassengliede-
LUNg oder SAI Mehrzügigkeit drängt un deshalb die e1N-, höchstens 7weiklas-
s1ge Grundschule nach wie VT VO  e’ allen Beteiligten hingenommen wird.

Die Hauptschulen hingegen werden als Bekenntnisschulen 1LLUTr dort errichtet Wer-

den, die katholischen Eltern sıch 1n einem voraussıichtlich geheimen Anhörver-
tahren ausdrücklich datfür aussprechen un: zugleich ıne solche Schülerzahl stellen, daß
die Gliederung 1n fünf Klassenstufen MIi1t möglichst Je ZW el Parallelklassen gesichert
ist, un ennenswertfe Zwangsminderheiten anderer Konftession nıcht aufgenom-
iIinen werden mussen. Dieser Zustand kann durchaus gesetzlıch herbeigeführt werden,
ohne da{ß Man dabei formal oder [9) materia]l die Bestiımmungen des Reichskonkor-
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dats verletzen müßte, da Artikel keine Bestandsgarantie für ıne bestimmte be-
stehende öffentliche katholische Bekenntnisschule enthält un die Wirksamkeit eines
Elternantrags autf Errichtung einer katholischen Bekenntnisschule ausdrücklich davon
abhängig macht, da{ß „dıe Zahl der Schüler gvebührender Berücksichtigung der
örtlichen schulorganisatorischen Verhältnisse einen nach Mafißgabe der staatlichen Vor-
schrıften geordneten Schulbetrieb durchführbar erscheinen 1äßt“

Dıie Kırche und die deutschen Katholiken werden sechr sorgfältig prüfen haben,
un welchen Umständen sıch künftig noch lohnen wird, tür die Errich-

Lung einer öffentlichen Pilichtschule als katholische Bekenntnisschule einzutreten, oder
ob nıcht [0224 1m Rahmen des geltenden Konkordats dem konfessionellen Elternrecht
un der katholischen Substanz der Schule eher durch Privatschulen gedient iSt: die
parıtätisch m1t den öftentlichen Schulen VO Staat dotiert werden. Dabei wırd die
rage der Ausbildung der Lehrer un ihres Rechtsstatus auch für ıhre Tätigkeit
Privatschulen ine besondere Bedeutung gewinnen. Eın weıterer wichtiger Punkt wırd
die rechte Placierung un: Ausstattung solcher katholischer Privatschulen se1in. Je nach
Standort und Eınzugsbereich sollten nıcht eLitw2 isoliıerte private Hauptschulen, SO1-

dern damit verbunden mindestens Aufbaurealschulen errichtet un auch miıt Tages-
heimen oder [0)  a mMi1t Internaten verbunden werden.

Sache katholischer Politiker wiıird se1n, dıe ermutigenden Ansätze bei anderen
Parteien in Rıchtung einer weitgehend Ööftentlichen Dotierung privater Schulen für die
künftige Schulgesetzgebung und die Gesamtgestaltung uUuNsSeTES Schulwesens HEZEN
Fs sollte erkannt werden, daß nıcht 11UT die öftentliche Bekenntnisschule problematisch
gyeworden ISt, sondern da{ß dem Gesichtspunkt der Grundrechte der Gleich-
berechtigung und der Glaubens- un Gewissensfreiheit das staatliche Schulmonopol
1im Bereich der Pflichtschule überhaupt in rage gestellt wurde.

Und eın Letztes: In dem Mads, 1n dem bei den öftentlichen Schulen das kontessio-
nelle Elternrecht seine Durchsetzungsmöglichkeiten einbüßt, sollte das Augenmerk der
katholischen Eltern, der katholischen Politiker un: der Kırche sıch darauf richten, dafß
das SORCNANNLTE pädagogische Elternrecht auf Miıtsprache und Mitbestimmung beim Be-
trıeb einer konkreten Schule bisher, richtig gemeınter Verfassuhgsbestimmungen,
1n der vesetzlichen Ausgestaltung mehr als stiefmütterlich behandelt worden 1St. (ze-
rade dort, heute schon einschlägige Gesetze bestehen, gewıinnt In  =) bei näherer
Prüfung den Eindruck, daß den Eltern echte Kompetenzen un Durchsetzungsmög-
lichkeiten durch eın anNnzZCS Netzwerk VO  w Vorschriften eher vorenthalten als gegeben
werden.

1le katholischen Bemühungen 1ın der Schulpolitik werden aber letztlich ohne Er-
folg bleiben, WenNnn nıcht gelingt, VOr allem die Eltern selbst davon überzeugen,
daß ihnen nıemand ıhre Verantwortung als die eigentlichen Erzieher iıhrer Kiınder ab-
nehmen annn und dafß S1e die ernstie Pflicht haben, sıch selbst 1ın den Stand SETZECN,
dieser Erziehungsaufgabe A4US einem lebendigen Glauben als wirkliche Vorbilder ıhrer
Kinder yerecht werden.
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